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Schulleitung und Elternbeirat der Konradin-Grundschule Kaufbeuren informieren: 
 

Sehr geehrte Eltern,  
 
wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder nach hoffentlich erholsamen Ferien das neue Schuljahr mit viel Energie 
und Freude begonnen haben.  
Auch in diesem Schuljahr freuen wir uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. Suchen Sie 
Kontakt zu den Lehrkräften und teilen Sie uns Ihre Wünsche, Anregungen oder Probleme mit.  
In diesem Sinne viel Freude, Kraft, Geduld und Ausdauer uns allen für das kommende Schuljahr.  
Nachfolgend möchten wir Ihnen noch wichtige Informationen mitteilen und um genaue Beachtung bitten:  

1. Schule/Lehrer/Sekretariat 
Zurzeit besuchen 368 Kinder in 17 Klassen die Konradin-Grundschule. Es unterrichten insgesamt 32 
Lehrkräfte an der Schule.  
Das Lehrerpersonal hat sich auch in diesem Schuljahr verändert: Nachdem einige Lehrkräfte die 
Schule auch aus persönlichen Gründen im letzten Schuljahr verlassen haben, sind  folgende 
Lehrkräfte neu an unserer Schule:  
Frau Nyakotey, Frau Kiser, Frau Hutmacher und Herr Bäumler.  
Wieder zurückgekehrt sind: Frau Seelos, Frau Kaufmann, Frau Kastner, Frau Schmolke und 
Herr Schmid 

   

2.  Lehrersprechstunden / Elternsprechtag  
Das Gespräch zwischen Eltern und Lehrkräften ist für die schulische und persönliche Ent-
 wicklung Ihres Kindes sehr hilfreich und in manchen Situationen oft dringend notwendig. Die 
wöchentlichen Sprechstunden und die zwei Elternsprechtage im Schuljahr bieten Gelegenheit 
dazu. In jedem Falle ist es sehr empfehlenswert, sich vorher anzumelden, denn oftmals ist es 
notwendig, dass Lehrkräfte gegebenenfalls kurzfristig Vertretungen übernehmen müssen in dieser 
Zeit. Auf gar keinen Fall sollten Sie den Unterricht für ein Gespräch mit der Lehrkraft stören!  Der 1. 
Elternsprechtag findet voraussichtlich Ende November statt. Sie erhalten dazu noch eine 
gesonderte Einladung. 

 

SPRECHSTUNDENVERZEICHNIS 

 

 

  K ONRADIN          NR: 1 – 2021/22 

URIER  

   

Lehrer/Angestellte Kl. Sprechstunde  

Schulleiter: Arthur Müller    
Dienstag , 9.50 Uhr- 10.35 Uhr 
Weitere Termine nach Vereinbarung  

Stellvertreterin: Renate Natter   Mittwoch, 11.30 Uhr - 12.15 Uhr  

Sekretärin: Claudia Hoffmann 
                    Jessica Schaaf   

  Montag bis Freitag   07.30 - 12.00 Uhr   

Beratungslehrerin: Katharina Seelos      

   

  
Renate Natter  

  
1a 

 
Mittwoch, 11.30 Uhr - 12.15 Uhr     

 
Anita Folter  

 
1b 

 
Mittwoch, 11.30 Uhr - 12.15 Uhr  

  
Birgit Kastner  

  
1c 

 
Mittwoch, 11.30 Uhr - 12.15 Uhr  

 
Kathrin Lüders  

 
1e 

 
Dienstag, 9.50 Uhr - 10.35 Uhr 

Verena Rössle/Katharina Seelos  
  
2a 

 
Montag, 12.15 Uhr -13.00 Uhr/ Freitag 11.30 Uhr - 12.15 
Uhr  

 
 Sabrina Melicharek  

  
2b 

 
Mittwoch, 12.15 Uhr - 13.00 Uhr  
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Christina Gruber  

 
2c 

 
Freitag, 11.30 Uhr - 12.15 Uhr 

 
Birgit Heinle  

 
3a  

 
Mittwoch, 8.00 Uhr - 8.45 Uhr  

 
Doris Schäffler  

 
3b  

 
Dienstag, 10.35 Uhr - 11.20 Uhr  

  
Gregor Hockerts  

 
3c 

 
Montag, 12.15 Uhr - 13.00 Uhr  

  
Korbinian Bäumler/ Milena Hutmacher  

 
4a 

 
Montag, 11.30 Uhr - 12.15 Uhr/ Donnerstag, 11.30 Uhr - 12.15 Uhr  

 
Lena Brecheler  

 
4b 

 
Montag, 11.30 Uhr - 12.15 Uhr  

  
Simone Kaufmann  

 
4c 

 
Montag, 12.15 Uhr - 13.00 Uhr  

Außenstelle    

 
Marisa Nyakotey 

 
1d 

 
Montag, 12.15 Uhr - 13.00 Uhr  

  
Heidi Dellner  

 
2d 

 
Mittwoch, 12.15 Uhr - 13.00 Uhr  

 
Renate Sander  

 
3d 

 
Freitag, 12.15 Uhr - 13.00 Uhr  

 
Isabell Kiser  

  
4d 

Freitag, 8.00 Uhr - 8.45 Uhr  

      

Weitere Lehrkräfte /Beschäftigte:      

 
Christa Schneider 

  
 
Termin nach Vereinbarung 

 
Simone Mommensohn 

  
 
mobile Reserve  

  
Patricia Daßer  

  
  
mobile Reserve  

 
Katharina Grampp 

  
 
mobile Reserve 

 
Ingeborg Holderried (Josef-Landes-Schule) 

  
Termin nach Vereinbarung 
ingeborg.holderried@josef-landes-schule.de  

  
Andrea Nieberle-Schmid 
Jugendsozialarbeiterin an Schulen (JaS): 

  

Montag, 7.15– 13.15 Uhr  
Dienstag, 11.00 – 15.00 Uhr 
Mittwoch, 7.15– 13.15 Uhr (Außenstelle) 
Donnerstag, 7.15– 13.15 Uhr 

Andrea Thomae  
Jugendsozialarbeiterin an Schulen (JaS): 

  

Dienstag, 7.30 – 13.00 Uhr 
Mittwoch, 7.30 – 13.00 Uhr 
Donnerstag, 9.00 – 15.00 Uhr 
Freitag, 7.30 – 12.30 Uhr 

Werken/Textiles Gestalten     

 
Mechthild Martini 

  
 
Termin nach Vereinbarung  

  
Ursula Zeller  

  
 
Termin nach Vereinbarung 

Religion    

Rrk: 
Klara Fischer-Rahman 

  
 
Termin nach Vereinbarung  

Rev:  
Stefan Eulenstein  

  
 
Termin nach Vereinbarung  

R ev.  
Marco Mangold  

  
 
Termin nach Vereinbarung 

Hausmeister     

 
Herr Neustadt  

  
 
Mo - Fr. 7.30- 11.45 Uhr  

 

 

 

 

http://www.konradin-vs.de/documents/JaSSprechzeitenSJ20-21.pdf
http://www.konradin-vs.de/documents/JaSSprechzeitenSJ20-21.pdf
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3.     Allgemeine Informationen zum Schuljahr 2021/2022 
• Auch im Schuljahr 2021/2022 werden in den 1. - 3. Klassen statt der Zwischenzeugnisse 
individuelle Lernentwicklungsgespräche mit den Schülerinnen/Schülern, deren Eltern und der 
jeweiligen Klassenlehrkraft durchgeführt. Sie werden noch gesondert dazu eingeladen. Die 
Lernentwicklungsgespräche dauern nicht länger als 30 Minuten und sind nach den 
Weihnachtsferien geplant. Sie werden dokumentiert und Ihnen auch ausgehändigt.  

• Wahl des Elternbeirats: Nach 2 Jahren dürfen wir wieder einen neuen Elternbeirat wählen. 
Alle  Eltern einer Schule  wählen den Elternbeirat (12 Mitglieder).  Der Elternbeirat wird in der 
Grundschule für zwei Jahre gewählt. Ausscheidende Mitglieder des Elternbeirats werden durch 
Nachrücker ersetzt.  
Wenn Sie sich zur Wahl des Elternbeirats aufstellen lassen wollen oder jemanden vorschlagen 
wollen, bitte ich Sie, den unteren Abschnitt auszufüllen und ihn bis spätestens 05. Oktober 2021 
mit der Empfangsbestätigung des Konradin-Kuriers Ihrem Kind mit in die Schule zu geben.  
In einem weiteren Schreiben werden die „Stimmzettel“ mit allen Wahlvorschlägen (auch 
gewählte Klassenelternsprecher) an Sie weitergeleitet und alle Eltern haben die Möglichkeit per 
Briefwahl bis zum 15. Oktober 2021 den Elternbeirat zu wählen.  Die Stimmzettel werden in 
einem verschlossenen Umschlag (nur gültig mit Schulstempel) in eine Wahlurne im 
Eingangsbereich der Schule geworfen. Alle nach dem 15. Oktober 2021, 12.00 Uhr 
eingegangenen Stimmzettel müssen als ungültig bewertet werden.  
 

• Offene Ganztagesschule und Betreuung des Stadtjugendrings in den gebundenen 
Ganztagesklassen: Frau Neustadt und ihr Team des Stadtjugendrings bitten darum, dass 
Abweichungen von den gebuchten Zeiten der Offenen Ganztagesschule durch private und 
andere Termine möglichst vermieden werden sollten. Wenn Termine für Arztbesuch oder 
sonstige wichtige Termine anstehen, bitten wir Sie, dies mit einem formlosen Schreiben 
rechtzeitig (mind. 2-3 Tage vorher) bei der Schulleitung zu beantragen.  
 

4.  Elternbeirat 
Der Elternbeirat ist ein wichtiges und notwendiges Organ der Schule. Er bespricht in seinen 
Sitzungen mehrmals im Schuljahr alle anstehenden Fragen, unterstützt schulische 
 Veranstaltungen, sowohl finanziell durch die Elternspende als auch durch aktive Mithilfe und setzt 
sich für die Anliegen der Schule der Schülerinnen und Schüler und der Eltern ein.  

 An dieser Stelle möchte ich allen bisherigen Klassenelternsprechern und Beiräten, die nun nicht 
mehr im Amt sind, für die geleistete Arbeit und gute Zusammenarbeit sehr herzlich danken. 

 

Begrüßung durch den Elternbeirat 

 
Liebe Eltern,  

 

als Vorsitzende des Elternbeirats möchte ich Sie im Namen aller Elternbeiratsmitglieder recht 

herzlich im Schuljahr 2021/22 begrüßen. Ein ganz besonderer Gruß gilt den Schülerinnen und 

Schülern sowie den Eltern der neuen ersten Klassen. Ich wünsche allen Schülerinnen, Schülern, 

Eltern sowie dem gesamten Lehrerkollegium einen guten Start ins neue Schuljahr verbunden mit viel 

Freude und Erfolg am Lernen! 

In diesem Herbst steht nach zwei Jahren wieder die Wahl des Elternbeirats an. Wir freuen uns über 

viele Bewerbungen von Eltern, die aktiv am Schulgeschehen mitwirken möchten!  

Was macht der Elternbeirat? – Er ist das Bindeglied zwischen Eltern und Schule. Sollte es Probleme 

geben, die nicht direkt gelöst werden können, schaltet sich bei Bedarf der Elternbeirat gerne als 

Vermittler ein. Ansonsten unterstützt er die Schule vor allem beim Organisieren der Feste und 

Veranstaltungen. Die dabei erzielten Einnahmen kommen wiederum der Schule bzw. den 

Schülerinnen und Schülern zu Gute. Bei Angelegenheiten, die von allgemeiner Bedeutung für die 

Schule sind, hat der Elternbeirat ein Mitspracherecht. Er trifft sich mehrmals im Jahr zusammen mit 

den Elternklassensprechern für aktuelle Planungen und bespricht sich. 

Bei Fragen kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu! Und bitte vergessen Sie nicht, Ihre Stimmen bei 

der Wahl abzugeben. 

 

 Sandra Schwabe im Namen des Elternbeirats 

(erreichbar unter schwabe.sandra@gmx.de) 
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Am Donnerstag, den 21. Oktober 2021 (19.00 Uhr) treffen sich der gewählte Elternbeirat und die 
Klassenelternsprecher zur ersten Sitzung. Die Ergebnisse der Elternbeiratswahl werden Ihnen im 
nächsten Konradin-Kurier und auf unserer Homepage  www.konradin-vs.de mitgeteilt. 

 

5. Erkrankung und Beurlaubungen  
a) Bitte informieren Sie unbedingt die Schule am ersten Tag der Erkrankung in der Zeit von 

07.30 bis spätestens 08.00 Uhr telefonisch (08341/3370 oder über den Schulmanager,  
Außenstelle Am Sonneneck (08341/14699) und reichen Sie die schriftliche Krankmeldung 
(Kopie liegt bei!) nach, sobald Ihr Kind wieder zur Schule kommt. Nach drei Erkrankungstagen 
bitten wir um eine ärztliche Bescheinigung. Bitte beachten Sie auch die Corona-bedingten 
Regelungen bei Erkrankungen:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch nur erlaubt, wenn ein negatives 
Testergebnis auf Basis eines POC-Antigenschnelltests oder eines PCR-
Tests vorgelegt wird. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus! 

Schulbesuch mit 
Krankheitssymptomen  
- Fieber 
- Husten 
- Kurzatmigkeit, Luftnot 
- Verlust des Geschmacks- und        
Geruchssinns 
- Hals- oder Ohrenschmerzen 
- (fiebriger) Schnupfen 
- Gliederschmerzen 
- starke Bauchschmerzen 
- Erbrechen oder Durchfall  

Schulbesuch für kranke Schülerinnen 
und Schüler aller Jahrgangsstufen nicht 
möglich 
Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst 
wieder möglich, wenn einer der folgenden 
Fälle vorliegt:  

• Die Schülerin bzw. der Schüler ist 
wieder bei gutem Allgemeinzustand 
(bis auf leichten Schnupfen und 
gelegentlichen Husten) oder  

• Die Schülerin bzw. der Schüler hat  
o Schnupfen oder Husten mit 

allergischer Ursache (z.B. 
Heuschnupfen),  

o verstopfte Nasenatmung 
(ohne Fieber) oder  

o gelegentlichen Husten, 
Halskratzen oder Räuspern. 

In jedem Fall muss vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis 
auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests 
vorgelegt werden. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus! 

 
 

Schulbesuch bei leichten 
Erkältungssymptomen  
(Schnupfen ohne Fieber, 
gelegentlicher Husten)  
  

In den folgenden Fällen ist ein 
Schulbesuch ohne Test möglich:  

• Schnupfen oder Husten mit 
allergischer Ursache (z.B. 
Heuschnupfen)  

• Verstopfte Nasenatmung (ohne 
Fieber)  

• Gelegentlicher Husten, Halskratzen 
oder Räuspern  
 

http://www.konradin-vs.de/
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b) Beurlaubungen für einen oder gar mehrere Tage können nur in dringenden und begründeten 
Fällen genehmigt werden. Sie müssen dazu auf jeden Fall rechtzeitig einen schriftlichen 
Antrag an die Schulleitung richten. Eine Beurlaubung kann nur der Schulleiter genehmigen.  
Achten Sie bitte bei der Urlaubsplanung auf die Ferienordnung! Anträge auf vorzeitige Abreise 
oder verspätete Rückkehr werden grundsätzlich nicht mehr genehmigt!  

 

6. Ferien  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. Stundenplanänderungen 
a)  Sollten aus schulorganisatorischen Gründen (Erkrankung der Lehrkraft usw.) 

Stundenplanänderungen notwendig sein, werden Sie so früh als möglich schriftlich (auch 
Mitteilung im Hausaufgabenheft) darüber informiert.  

 Dies gilt nicht für die Kinder, die zur OGTS/ Mittagsbetreuung verbindlich angemeldet sind  oder 
eine Ganztagesklasse besuchen. Die Betreuung ist in jedem Fall gesichert! 

 
 

8. Schwimmen/Eislaufen 
Auch in diesem Schuljahr werden bei momentaner Corona-Lage alle Klassen 3 - 4 Mal während des 
Schuljahres zum Schwimmen und auch Eislaufen gehen. Der genaue Schwimm- und Eislaufplan 
wird auf unserer Homepage veröffentlicht.  
Besonders zum Schwimmen bitten wir Sie Ihrem Kind hauptsächlich in den Wintermonaten warme 
Kleidung und eine Mütze mitzugeben. Zum Trocknen der Haare würden wir uns über die 
Unterstützung von Eltern der jeweiligen Klassen freuen. Durch das Schwimmen können 
stundenplanmäßige Änderungen vorkommen, die Ihnen rechtzeitig mitgeteilt werden.   
Auch zum Eislaufen bitte die Kinder neben den Schlittschuhen mit warmer Kleidung (Skihose oder 
Skianzug), Helm (wenn möglich Ski- oder Eishockeyhelm) und Handschuhen ausstatten. Kinder 
ohne Handschuhe und Helm können nicht auf das Eis (Handschuh- und Helmpflicht). Auch für 
das Eislaufen sind wir für jede Elternunterstützung dankbar. Für die Hin -und Rückfahrt besteht 
Maskenplicht.  
 

9.  Unfallanzeige 
Alle Schulkinder sind in der Schule, bei schulischen Veranstaltungen und auf dem Schulweg 
unfallversichert. Bei jedem Schul- oder Schulwegeunfall, bei dem Sie anschließend einen Arzt 
konsultieren müssen, ist dies dem behandelnden Arzt und der Schule (Klassenlehrer/ in) 
umgehend mitzuteilen, (mit Angabe des Namens des behandelnden Arztes, der Diagnose des 
Arztes und der Unfallursache). 

 
 
 
 

10. Schulweg – Diese Hinweise bitte besonders beachten: 
a) Zu Fuß oder mit dem Auto zur Schule? Neu: Schulweghelfer 

Von Jahr zu Jahr beobachten wir immer häufiger, vor allem Freitagmittag und bei schlechter 
Witterung, dass eine große Anzahl von Eltern ihr Kind mit dem Auto vor die Schule fährt bzw. von 
dort abholt. Dabei kommt es manchmal zu einem wahren Verkehrschaos, wodurch jedoch die 
Sicherheit der vielen anderen Kinder beim Überqueren der Barbarossastraße nicht unerheblich 
gefährdet ist. Wir haben seit diesem Schuljahr in Zusammenarbeit mit der Sofie-La-Roche-

Herbst 30.10.2021 - 05.11.2021  

Weihnachten 24.12.2021 - 07.01.2022 

Winter/Fasching 28.02.2022 - 04.03.2022 

Ostern 09.04.2022 - 22.04.2022 

Pfingsten 04.06.2022 - 17.06.2022 

Sommer 30.07.2022 - 12.09.2022 

Islamische Feiertag/ unterrichtsfreie Tage auf Antrag:   

Ramazan Bayram 02.05.2022 - 05.05.2022 

Kurban Bayram 09.07.2022 - 10.07.2022 
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Realschule Schulweghelfer bekommen, die jeden Morgen an der Barbarossastraße die 
Schülerinnen und Schüler sicher über die Straße geleiten sollen.  

Ist es denn wirklich notwendig, dass Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen und 
wieder abholen? 

 
1. Die Verkehrssicherheit für unsere Schulkinder wird durch den vermehrten Autoverkehr 

vor der Schule nicht erhöht. 
2. Viele Kinder würden nach ein bisschen frischer Luft und angeregtem Kreislauf wacher 

zum Unterricht kommen (Gesundheitserziehung!) 
3. Auch fällt das „Stillsitzen“ im Unterricht dann leichter, wenn das Kind auf dem Schulweg 

seinen oftmals sehr großen Bewegungsdrang etwas „austoben“ kann. 
4. Der Schulweg ist eine der wichtigsten Möglichkeiten für Kinder, Sozialkontakte 

anzuknüpfen, sich mit anderen Kindern zu treffen, Mitschüler abzuholen und Erlebnisse 
auszutauschen. 

 
Wenn Sie dem Kind den Schulweg nehmen, nehmen Sie ihm viel. Wir  sind sicher, dass Sie 
Verständnis für unser Anliegen haben und auch gerne bereit sind, am Morgen die Zeit so 
einzuteilen, dass Ihr Kind auch ohne Auto pünktlich zur Schule kommt. 

 
b)    Das Fahren mit dem Fahrrad zur Schule (auch nachmittags) kann die Schule generell nur 

nach bestandener Fahrradprüfung im 4. Schuljahr aus versicherungsrechtlichen und 
verkehrspädagogischen Gründen gestatten. Wenn Sie als Eltern dies vorher Ihrem Kind 
gestatten, so tun Sie das in alleiniger Verantwortung. 

 
Ebenso wird von schulischer Seite das Kommen mit Rollerskates und Roller aus 
versicherungsrechtlicher Sicht als problematisch angesehen bzw. ist vor allem auf dem 
Schulgelände und im Schulhaus strengstens verboten! 

 
 
 Wichtig: 
 

c) Verkehrswidriges Parken vor dem Schulgebäude!! 
Vor Jahren hat die Schule zusammen mit dem Elternbeirat bei der Stadt Kaufbeuren 
das Aufstellen der Verkehrszeichen „Absolutes Halteverbot“ erreicht. Dies geschah 
einzig und allein aus Verkehrssicherheitsgründen für unsere Schulkinder beim 
Überqueren der Barbarossastraße vor dem Schulgebäude. Leider müssen wir immer 
wieder fast täglich feststellen, dass unvernünftige Autofahrer sich nicht daran halten, vor dem 
Eingang parken und nicht 50 m davor oder danach mit dem Auto auf ihr Kind  warten. Die 
Schulleitung behält sich vor, Fotos von Falschparkern zu machen und diese im 
Wiederholungsfall an die Polizei weiterzugeben. 
 

11. Aktuelle Informationen im Internet  
Auf unserer Homepage www.konradin-vs.de können Sie sich stets über Ereignisse und neue 
Termine unter dem Unterpunkt „Aktuelles“ informieren. Die Homepage wird u.a von der  AG Computer 
ständig überarbeitet. Möglichst zeitnah versuche wir Ihnen aktuelle Informationen über den 
Schulmanager zukommen zu lassen.  

 

12. Außerschulische Angebote 
Chorklassen der Städt. Musikschule: jeden Mittwoch, 11.30 Uhr für  die 1. Klassen, 12.15 Uhr für die 

2. Klassen (Teilnahme nach Anmeldung, Anmeldeformulare im Sekretariat erhältlich)  

    

13. Übertrittsverfahren: (4. Klassen) 
Im Einzelnen sind folgende Regelungen, die bereits während der Elternabende angesprochen 
wurden, gültig:  
 

➢ 4 prüfungsfreie Schulwochen  in denen keine Proben (außer Kurzproben, die als 
mündlichen Noten zählen) geschrieben werden:  

1. 08. – 12.11.2021  

2. 10. – 14.01.2022  

3. 25. – 29.04.2022  

4. 20. – 24.06.2022 

http://www.konradin-vs.de/
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➢ Probearbeiten werden in der 4. Klasse eine Woche vorher angekündigt. 
➢ Die Anzahl der Probearbeiten soll bis zum Übertrittszeugnis in Deutsch nicht weniger 

als 10, in den Fächern Mathematik und Heimat- und Sachunterricht jeweils nicht weniger 
als 4 betragen.  

➢ Zwischeninformation: 21.01.2022 (in den 4. Klassen gibt es keine 
Lernentwicklungsgespräche und keine Zwischenzeugnisse!) 

➢ Übertrittszeugnis: 02.05.2022 (für alle Kinder der 4. Klassen) 
 
 
 
Nach diesen wichtigen Mitteilungen dürfen wir Sie, liebe Eltern, im Interesse Ihres Kindes um eine 
gute Zusammenarbeit mit der Schule, mit allen Lehrkräften, Betreuungspersonen und mit der 
Schulleitung bitten.  
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind ein erfolgreiches Schuljahr und bedanken uns für 
das aufmerksame Lesen dieser Informationen.  

 

 
gez. Arthur Müller, Schulleiter    gez. Renate Natter, Konrektorin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Empfangsbestätigung an die Schule unterschrieben zurück!  
 

Ich/Wir habe/n die Informationen im Konradin-Kurier Nr. 1 - 2021/22 sorgfältig gelesen und   

werde/n die gegebenen Hinweise beachten.  

...........................................................................      Kl. ............................ 

Name des Kindes 

   

Datum: ..............................    ............................................................................

       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wahlvorschlag für die Elternbeiratswahl 2021  
 

Für die Wahl zum Elternbeirat möchte ich noch gerne folgende Person (wählbar sind alle 

Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler unserer Schule) vorschlagen:   

 

...........................................................................      Kl. ............................ 

 Vorname, Name   

Die vorgeschlagene Person ist unterrichtet und würde im Fall der Wahl für den Elternbeirat 

kandidieren.  

Datum: ..............................    ............................................................................

       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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